
 

Stand: 02/2024 

 
Antrag auf Befreiung von Unterrichtsfächern 
nach §20 Abs. 3 BaySchO (Bayerische Schulordnung) 

          

Landeshauptstadt München 
Referat für Bildung und Sport 

Städt. Berufsschule für 

Rechts- und Verwaltungsberufe 
 
Über die Klassenleitung an die Schulleitung 
 
Hinweise: 
1. Hochschulzugangsberechtigte (Abitur, Fachhochschulreife) können eine Befreiung von den Unterrichtsfächern 

Religion/Ethik, Deutsch bei der Schulleitung beantragen, falls kein fachspezifischer Unterricht angeboten wird.  
2. Schüler*innen mit abgeschlossener Berufsausbildung und Mittlerer Reife können eine Befreiung von den 

Unterrichtsfächern Religion/Ethik bei der Schulleitung beantragen, falls kein fachspezifischer Unterricht angeboten wird.  
3. Schüler*innen mit Mittlerer Reife, die zum Beginn des Schuljahres (immer 1.8.) das 21. Lebensjahr vollendet haben, 

können eine Befreiung von Religion/Ethik beantragen, falls kein fachspezifischer Unterricht angeboten wird. 
4. Umschüler/innen können eine Befreiung von den Unterrichtsfächern Religion/Ethik (bei Umschüler/innen zusätzlich Sport) 

bei der Schulleitung beantragen, falls kein fachspezifischer Unterricht angeboten wird. Im Fach Politik und Gesellschaft wird 
nur dann eine Befreiung ausgesprochen, wenn eine Prüfungsbefreiung der jeweiligen Kammer bzw. zuständigen Stelle i. S. 
des BBiG vorliegt.  

5. Wird anstatt Religion/Ethik ein Ersatzunterricht (Plusprogramm) angeboten, gilt dies als verpflichtender Unterricht, von 
dem nicht befreit werden kann. 

6. Der Antrag muss bis zum Ende der beiden ersten Unterrichtswochen des Schuljahres gestellt werden und ist erst gültig 
nach Bearbeitung durch die Schulleitung.  

HINWEIS: 
Mit dem Berufsschulabschlusszeugnis kann in Verbindung mit der bestandenen Abschlussprüfung der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden oder der Notendurchschnitt der 
Mittleren Reife verbessert werden, wenn ein bestimmter Notendurchschnitt und entsprechende Englischkenntnisse nachgewiesen werden. Zum Notendurchschnitt des 
Berufsabschlusszeugnisses zählt sowohl der kaufmännische Fachunterricht, als auch der Allgemeinbildende Unterricht mit den Fächern D, Religionslehre, Ethik, PuG und Englisch. 
Schüler*innen ohne mittlere Reife, welche zum Beginn des Schuljahres das 21. Lebensjahr vollendet haben, können daher nicht von der Teilnahme an den zuvor benannten Fächern 
befreit werden.  

Daten der Schüler*in: 

Vorname  

Nachname  

Geburtsdatum  

Klasse  

Klassenlehrkraft  

Datum  

Unterschrift  

(Schüler*in) 

 

 

Bitte ankreuzen und Nachweis bei der Klassenleitung vorlegen: 

Befreiungsgrund: Handzeichen 

Klassenlehrkraft  

(Nachweise liegen vor!) 

O Hochschulzugangsberechtigung  

O abgeschlossene Berufsausbildung 

O am Stichtag 01.08.20_____    (Beginn des 

Schuljahres) über 21 Jahre alt UND Mittlere Reife 

O Umschulung 
 

Daten der Ausbildenden: 

Kanzlei/Notariat/Behörde  

Adresse  

Ansprechpartner*in  

E-Mail Adresse der Ansprechpartner*in  

Telefonnummer  

Stempel & Unterschrift (Ausbildender)  

 

 

 

 

Befreiung für                                                                                                    

O Religion oder Ethik 

 

O befreit O nicht befreit  

O Deutsch 

 

O befreit O nicht befreit  

O PuG 

(nur nach Zustimmung der zuständigen Stelle) 

O befreit O nicht befreit  

Für die Befreiung vom Sportunterricht verwenden Sie bitte ein gesondertes Formular! 

 

Entscheidung über den Antrag gültig: O für die restliche Dauer der Ausbildung  O befristet bis: 

___________________ 
 

 
 

Datum: ___________________ 
 

Unterschrift Schulleitung: ____________________________ 

 

Handzeichen 
Sekretariat 
(in ASV vermerkt) 


